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8egrüridung 

gem. § 9 Abs. 8 Baugesetzbucb (BauGB) 

1, vereiBfaChte .F7 rCM9 des Bipbauwigßplaries Nr . 346 a "Altstadt Zons" 

I. Derzeitiges Blawangsrecht 

Irrt Luge der Sanierung der historischen Altstadt vor= Zons ist u. a. der 
Bebaütangsfilan Nr. 306 ä ggfgestellt worden. Dieser Bebauungsplan regelt 

IL auch die Bebauung auf der Ostseite der 14u5eunssstreße . 

II . Änder ngeabsichten 

Die auf dem Grtaridstüc . iigseumsstraße 20 festgesetzte überbaubare Fläche 
wird. urn 3 Meter in der= Lilienbereich hinein verlängert. Diese Fläche ist 
zur-  Zeit bereits mit efrier überdachter, Terrasse  bebaut. Durch die Bebau-
urigsplanUiderung wird hier zusammen mit der= im Erdgeschoß des Hauses 
i'itase7atnsstraße 20 eine i3ut~-ung als Wohnra pt ermöglicht. 

III. Vereinfachtes Verfahren riech Wohnungsbauerieichterungsgesetz (WoBauEr1G)  

Die dargelegten Änderungsabsichten. dienen der Schaffung zusätzlichen. 
Wohnia rütes . Ire Dormage7u sind derzeit =über 1.000 wohnungssuche ide Parteien. 
geirieldet. Daher ist die nchaffang vors Wohnräta~rf erstes städtebauliches 
Ziel. Dieses indenarigsverfähren dient dieser Zielvorstellung und wird 
gemäß § 2 Abs . 3 WoBauEr iG in Verbindung rii t § 13 BauGB in vereinfachter 
Fora« durchgeführt. Im übrigem werden die Grg—iidzüge der Planung reicht 
berührt, da es sied um gine unerheblich€ Erweiterung der Bebauungsmög-
lichkelt€aIi handelt. 
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IV. Sonstiges 

Die Erschließungs- und Entworgungsanlagen sind funktionsfähig und ausrei-
chend dimensioniert vorhanjen. 

Bodenordpende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Dormagen, des. 18.41.1994 

Stadt Dormaggn 
Der Stadtdirektor 
Im Auftraoue 

Wink 
Leiter des Planungsamtes 
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